
Obergericht  des  Kantons Zürich  Eingegangen 

II.  Zivilkammer O  !º> Feb. 2022  

Geschäfts-Nu.;  PS220022-O/201 

Mitwirkend: Oberrichterin lic. iur.  E.  Licht' Aschwanden, Vorsitzende, 

Oberrichterin lic. iur.  A.  Strähl und Ersatzrichter  Dr.  E.  Pahud sowie 

Gerichtsschreiberin  'Law  M.  Schnarwiler 

Beschluss vom  2.  Februar  2022 

in  Sachen 

Gesuchstellerin, Einsprachegegnerin und Beschwerdeführerin, 

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Felix  C.  Meier-Dieterle  und  / oder 

Rechtsanwältin  M.A.  HSG  in Law and Economics,  LL.M.  Nicole  Brauchli  und  / 

oder Rechtsanwältin  ‚Law Julia  Crifasi-Käser, VISCHER  AG,  Schützengasse  1, 

Postfach  5090, 8021  Zürich, 

gegen 

Gesuchsgegnerin, Einsprecherin und Beschwerdegegnerin, 

betreffend Arresteinsprache 

Beschwerde gegen ein Urteil  des  Einzelgerichtes Audienz  des  Bezirksgerichtes 
Zürich vom 
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Erwäqungen:  

1. Mit Eingabe vom hatte  die  Beschwerdeführerin vor dem 

Einzelgericht Audienz  des  Bezirksgerichtes Zürich (fortan Vorinstanz) um Arrest-

legung auf Vermögenswerte  der  Beschwerdegegnerin ersucht. Sie begründete ihr 

Arrestgesuch u.a. (vereinfacht) mit einer ihr gegen  die  Beschwerdegegnerin zu-

stehenden Kaufpreisforderung aus einer Anleihensübertragung, deren Zahlung 

die  Beschwerdegegnerin schuldig geblieben sei (Arrestforderung). Mit Arrestbe-

 

fehl vom gab  die  Vorinstanz dem Gesuch statt und bewilligte 

den  Arrest. Dagegen erhob  die  Beschwerdegegnerin mit Eingabe vom_ 

Arresteinsprache. Nach durchgeführtem Verfahren hiess  die  Vorinstanz mit 

Urteil vom die  Einsprache gegen  den  Arrestbefehl vom_ 

gut. 

2.1 Gegen diesen Entscheid erhebt  die  Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 

Beschwerde  an die  Kammer.  In  prozessualer Hinsicht stellt sie 

die  folgenden Anträge: 

"1. Der  vorliegenden Beschwerde sei aufschiebende Wirkung zu erteilen und  es  sei 

das Betreibungsamt Zürich  1,  Gessnerallee  50, 8001  Zürich, anzuweisen, bis zum 

rechtskräftigen Entscheid Ober  die  vorliegende Beschwerdä  den  Arrestbeschlag  in 

Arrest Nr. aufrechtzuerhalten. 

2. Die  aufschiebende Wirkung sei superprovisorisch, ohne Anhörung  der  Beschwer-

 

degegnerin und  der  Vorinstanz, zu erteilen." 

Die  vorinstanzlichen Akten wurden angefordert, sind aber noch nicht bei  der 

Kammer eingetroffen. 

2.2  Bereits vorgängig hat  die  Beschwerdegegnerin  der  Kammer  am 

eine Schutzschrift samt Beilagen überbracht, welche mit Verfügung vom 

entgegengenommen wurde (Verfahren Nr. ). Mit Ein-

 

gabe vom hat  die  Beschwerdegegnerin ihre Schutzschrift er-

gänzt.  Die  Schutzschrift ist im vorliegenden Verfahren zu berücksichtigen;  die  Ak-

 

ten  des  Verfahrens sind entsprechend  in  das vorliegende Verfahren zu 
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integrieren.  Die  Schutzschrift samt Ergänzung ist  der  Beschwerdeführerin zusam-

men mit diesem Entscheid zur Kenntnis zuzustellen. Eine separate Stellung-

nahme dazu ist nicht erforderlich.  Die  Beschwerdeführerin kann sich dazu im 

Rahmen einer Stellungnahme zu einer allfälligen Beschwerdeantwort äussern. 

Die  Beschwerdegegnerin stellt  in  ihrer Schutzschrift samt Nachtrag — soweit hier 

relevant  —  die  folgenden Anträge: 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

